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Stadtbereich Volksgarten, Östlich der Straße Langer Weg
zwischen der Eisenbahn und der Korschenbroicher Straße

M. 1 : 1.000

Koordinatenverzeichnis:
(gekennzeichnet durch Symbol              )

Punkt-Nr.     Rechtswert           Hochwert
01 2534010.23 5673550.49
02 2534016.80 5673558.01
03 2534019.96 5673594.60
04 2534015.17 5673601.05
05 2534007.12 5673600.03
06 2534035.38 5673754.71
07 2534294.98 5673359.24
08 2534342.34 5673730.85

Angefertigt unter Verwendung
amtlicher Katasterunterlagen und
örtlichen Aufnahmen

Angefertigt: 07.07.1997
Projekteintrag: 30.07.1997
Änderung: 10.03.1998
Änderung: 06.12.2000
Änderung: 14.12.2000
Projekteintrag: 03.07.2002
Änderung: 03.09.2002
Projekteintrag: 19.12.2006
Ergänzung: 31.01.2007
Erweiterung: 18.06.2007
Ergänzung: 25.10.2007

Plangrundlage gefertigt durch:

Vermessungsbüro H.-G. Henkel
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Auf dem Berlich 34
50667 Köln

Ruf: 0221 / 252221
Fax: 0221 / 256833

Punkt-Nr.     Rechtswert           Hochwert
09 2534270.35 5673729.00
10 2534339.49 5673711.14
11 2534339.71 5673691.24
12 2534339.82 5673684.60
13 2534360.26 5673737.47
14 2534346.77 5673734.76
15 2534332.53 5673545.06
16 2534329.68 5673545.37
17 2534342.93 5673735.04

Maßstab 1:500
Gemarkung : Mönchengladbach
Flur : 48
Ortslage: Mönchengladbach-Lürrip

Die eingetragenen Höhen beziehen sich auf N.N.

Erklärung zur
Nutzungsschablone:

Art der baulichen Nutzung Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Grundflächenzahl (GRZ) Baumassenzahl (BMZ)

Bauweise:
abw. = abweichende Bauweise

Dachneigung
(gestalterische Festsetzung gemäß

§ 86  (1) BauO NW
i. V. m. § 9 (4) BauGB)

Festlegungen zur Höhenentwicklung der Bebauung:
TH = Traufhöhe / FH = Firsthöhe
als Höchstmaß in Meter über NN

12,64ha 11,60ha

Vermessungsbüro H.-G. Henkel
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Auf dem Berlich 34
50667 Köln

NW

A. Rechtsgrundlagen

Erläuterungen zu den verwendeten Abkürzungen und Angaben über die Fundstellen der zitierten Gesetze und Vorschriften:

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I. S. 2414), geändert durch das
Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom 21.12.2006
(BGBI. I. S. 3316) -in der zurzeit geltenden Fassung-

BauNVO Baunutzungsverordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.09.1977 (BGBl. I. S. 1763), geändert durch
Änderungsverordnung vom 23.01.1990 (BGBl. I. S. 127), zuletzt geändert durch Gesetz zur Erleichterung von
Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz) vom 22.04.1993 (BGBl. I. S. 466)

PlanzV 90 5. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990) vom 18.12.1990 i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.01.1991 (BGBl. I. S. 58)

GO NW Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV. NRW S. 666 ff), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 09.10.2007 (GV. NRW S. 380)
-in der zurzeit geltenden Fassung-

BauO NW Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 01.03.2000 (GV. NRW S. 256), geändert
durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.12.2007 (GV. NRW S. 708) -in der zurzeit geltenden Fassung-

LWG NW Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen i. d. F. der Bekanntmachung vom 25.06.1995
(GV. NRW S. 926), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11.12.2007 (GV. NRW S. 708)
-in der zurzeit geltenden Fassung-

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
09.12.2004 (BGBl. I S. 3214) -in der zurzeit geltenden Fassung-

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 25.03.2002
(BGBl. I S. 1193), geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.04.2008 (BGBl. I S. 686)
-in der zurzeit geltenden Fassung-

LG NW Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz NW)
i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV. NRW S. 568), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
19.06.2007 (GV. NRW S. 226, 316) -in der zurzeit geltenden Fassung-

DSchG NW Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz -
DSchG NW) vom 11.03.1980 (GV. NRW S. 226, 716), geändert durch Artikel 259 des Gesetzes vom 
05.04.2005 (GV. NRW. S. 274) -in der zurzeit geltenden Fassung-

StrWG NW Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.1995
(GV. NRW S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), geändert durch Art. 182 des Gesetzes vom
05.04.2005 (GV. NRW S. 306) -in der zurzeit geltenden Fassung-

AbstErl NW Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
-V-3-8804.25.1- vom 06.06.2007: Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im
Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstandserlass)
(MBl. NW S. 659)

Bezugsquelle für DIN-Normen (Hrsg.): Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin (Tel.: 030/2601-0; Fax: 030/2601-1260)

B.   Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 (1) Nr.1 BauGB)

1.1 Gemäß § 1 (5) BauNVO sind innerhalb des Gewerbegebietes (GE) Einzelhandelsbetriebe und sonstige Betriebe mit
Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte Verbraucher unzulässig.

1.2 Gemäß § 1 (5) BauNVO sind innerhalb des Gewerbegebietes (GE) Bordellbetriebe und deren Unterarten nicht
zulässig.

1.3 Ausnahmen nach § 8 (3) Ziffer 3 BauNVO werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2. Maß der baulichen Nutzung (gem. § 9 (1) Nr.1 BauGB)

2.1 Im Plangeltungsbereich kann eine Überschreitung des zulässigen Höchstmaßes für die Grundstücks-Versiegelung
gem. § 19 (4) BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 ausnahmsweise zugelassen werden.

2.2 Ausgenommen von den Höhenfestsetzungen im Bebauungsplan sind untergeordnete Anlagenteile und Dachaufbauten,
wie z.B. Schornsteine, Lüfter, Dachausstiege, Anlagen zur Energieerzeugung etc., deren Errichtung auf dem Gelände
bzw. auf den Dachflächen innerhalb der festgesetzten Höhen technisch nicht möglich ist, unter Berücksichtigung der
entsprechenden Höhenbeschränkungen des Bauschutzbereiches des Verkehrsflughafens Mönchengladbach.

3. Bauweise (gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB)

Für die Gewerbegebietsflächen setzt der Bebauungsplan gemäß § 9 (1) Ziffer 2 BauGB i.V. mit § 22 (4) BauNVO
abweichende Bauweise fest. Gebäude und Gebäudegruppen können in beliebiger Länge errichtet werden. Die
Abstandsflächen sind gemäß den landesrechtlichen Vorschriften einzuhalten.

4. Nebenanlagen (gem. § 14 (2) BauNVO)

Die in der Planzeichnung gekennzeichnete „Fläche für Nebenanlagen“ mit der Zweckbestimmung „NW“ dient
ausschließlich der Unterbringung von Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser.

5. Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen (gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB)

5.1 Gemäß § 1 (4) Nr. 2 BauNVO sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die nachfolgend
angegebenen Emissionskontingente (LEK) unter Berücksichtigung der Ausbreitungsgeometrie weder tags (06.00 h bis
22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 06.00 h) überschreiten:

LEK, tags (in dB) LEK, nachts (in dB)
Teilfläche GE 1 68 61
Teilfläche GE 2 56 48

5.2 Die vorhandene, in der Planzeichnung gekennzeichnete, aktive Lärmschutzeinrichtung im Nordwesten der GE-Fläche
ist zu erhalten bzw. bei einer evtln. Umgestaltung oder Erneuerung durch eine mindestens gleichwertige zu ersetzen.
Beide Komponenten (Wall und Wand) sind durch entsprechende Begrünung bzw. Flächengestaltung beidseitig so
schallschluckend auszubilden, wie nach dem Stand der Technik möglich. Die Kronenhöhe der integrierten, 70 m langen
Schallschutzwand hat mindestens 8 m über Baugeländehöhe am Böschungsfuß zu betragen. Der Schallschutzwall
kann in östlicher Richtung höhenmäßig bis auf Baugeländehöhe auslaufen.

5.3 Auf der am südlichen Rand der Teilfläche GE 2 gekennzeichneten „Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen“ ist eine aktive Lärmschutzeinrichtung, in Gestalt einer
Gebäudewand zu erhalten (westlicher Teil der Wand) bzw. ergänzend zu errichten (östlicher Teil der Wand). Die
Mindesthöhe der Wandteile hat 53 m über NN zu betragen. Der östliche, ergänzende Teil der Gebäudewand kann - je
nach künftiger, tatsächlicher Dimensionierung des Anbaukörpers - vom südlichen Rand der Teilfläche GE 2 bis (max.)
zur südlichen Begrenzung der gekennzeichneten „Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen“ verschoben werden. Nördlich dieser Wand sind dann allerdings auch nur
Emissionskontingente (LEK) wie für die Teilfläche GE 2 zulässig (tags 56 dB, nachts 48 dB).

6. Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen (gem. § 9 (1) Nr. 20, Nr. 25 a u. b BauGB)

Die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind entsprechend den Maßnahmen im Landschaftspflegerischen
Fachbeitrag zum Bebauungsplan umzusetzen.

C.   Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(gemäß § 86 BauO NW i.V.m. § 9 (4) BauGB)

1. Dachform und Dachneigung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 0
bis 15° zulässig.

2. Werbeanlagen

2.1 Die Errichtung von Werbeanlagen ist nur an der Stätte der Leistung zulässig.

2.2 Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- oder Wechselbeleuchtung oder sich bewegenden
Werbeanlagen sind nicht zulässig.

D.   Nachrichtliche Übernahmen
(gem. § 9 (6) BauGB)

1. Bis an den östlichen Baugebietsrand ragt die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes L 15 "Niers- und
      Trietbachaue Neuwerk" in das Plangebiet hinein, südlich des Plangebietes liegt südlich der Landesstraße L381 das
      Naturschutzgebiet Nr. 13 „Volksgarten/Bungtwald/Elschenbruch“.

2. Im Bereich des Schutzstreifens der Richtfunktrasse gilt eine Höhenbegrenzung für bauliche Anlagen von 93,0 m ü. NN.

3. Entlang der Landesstrasse L381 wurde die „Anbaubeschränkungszone“ von 40m Breite vom äußeren Rand der für den
      Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. In diesem Bereich sind
      Werbe- und Beleuchtungsanlagen so zu gestalten und/oder abzuschirmen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des
      Verkehrs nicht durch Blendung oder in sonstiger Weise beeinträchtigt wird.

4. Das Plangebiet liegt innerhalb des beschränkten Bauschutzbereiches des Verkehrsflughafens Mönchengladbach mit
      einem 4,0 km Radius (zustimmungspflichtige Höhenbeschränkung 62,52 m ü. NN) und 6,0 km Radius
      (Höhenbeschränkung 82,52 m ü. NN) um den Bezugspunkt des Verkehrsflughafens.

E.   Hinweise

1. Das Plangebiet befindet sich in der Erdbebenzone 1 gemäß der „Karte der Erdbebenzonen und geologischen
      Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Juni 2006).
      Karte zu DIN 4149 (Fassung April 2005).“ Die in der DIN 4149 genannten bautechnischen Maßnahmen sind bei der
      Bebauung von Flächen im Plangebiet zu berücksichtigen.

2. Das Plangebiet befindet sich ca. 180 m westlich des festgesetzten Überschwemmungsgebietes der Niers. Der dem
      Überschwemmungsgebiet zugrunde liegende 100-jährliche Wasserstand liegt bei 42,55 m ü. NN. Der Niersverband
      weist vorsorglich darauf hin, dass auch höhere Wasserstände auftreten und Flächen über das festgesetzte
      Überschwemmungsgebiet hinaus überflutet werden können. Dieser Sachverhalt ist daher bei der späteren
      Bauausführung zu berücksichtigen. Der Niersverband übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus einer erhöhten
      Wasserspiegellage der Niers resultieren.

3. Aufgrund der Nähe zur Niers ist ein geringer Grundwasserflurabstand im Planbereich zu erwarten. Bei der Planung von
      unterirdischen Anlagen sollten ggf. bauliche Maßnahmen zum Schutz vor hohen Grundwasserständen berücksichtigt
      werden. Ferner ist zu beachten, dass keine Grundwasserabsenkung bzw. -ableitung - auch kein zeitweiliges
      Abpumpen - erfolgt, und dass keine schädlichen Veränderungen der Beschaffenheit des Grundwassers eintreten.

4. Der Bereich des Planungsgebietes ist von Grundwasserabsenkungen durch Sümpfungsmaßnahmen des
      Braunkohlenbergbaus betroffen. Die Absenkungsbeträge liegen derzeit bzgl. des „Oberen Grundwasserstockwerks“
      zwischen ca. -0,5 bis -1,0 m. Das Planungsgebiet liegt ferner im Bereich einer tektonischen Störungszone. Eine
      Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände in den nächsten Jahren ist lt. Stellungnahme der Bezirksregierung
      Arnsberg,Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW, nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Nach Beendigung
      der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ist ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten.

5. Bei Bodeneingriffen ist mit der Aufdeckung archäologischer Substanz (Bodendenkmäler), Bodenfunde und Befunde
      oder Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, zu rechnen. Diese sind gemäß Gesetz
      zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG NW) vom
      11.03.1980, in der zur Zeit geltenden Fassung, umgehend der Unteren Denkmalbehörde zu melden; ausdrücklich
      hingewiesen wird auf die §§ 15 (Aufdeckung von Bodendenkmalen) und 16 (Verhalten bei Aufdeckung von
      Bodendenkmalen) des DSchG NW. Die zur Anzeige Verpflichteten (Eigentümer/Bauherr/Leiter der Arbeiten) haben das
      entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Weisung des
      Denkmalamtes für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.

0,37ha

0,76ha

GE-Bestand:
8,57ha

GE-Erweiterung:
2,66ha

0,10ha
0,18ha


